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Was ist ein Uferstreifen / Gewässer-
randstreifen?

Der Gewässerrandstreifen erstreckt sich
von der Linie des Mittelwasserstandes
oder -soweit ausgeprägt- von der Bö-
schungsoberkante (BOK) gewässerparal-
lel landeinwärts. Im Kreis Soest ist die
Breite des Randstreifens auf fünf Meter
festgelegt.
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Mittelwasserlinie

Gewässerrandstreifen verbessern und er-
halten die ökologischen Funktionen der
Gewässer, sie sichern die Wasser-
speicherung und den ordnungsgemäßen
Wasserabfluss. Der Schutz dieser Ufer-
streifen ist von hoher ökologischer Bedeu-
tung, Stoffeinträge und Belastungen aus
unterschiedlichsten Quellen werden ver-
mindert.

Förderung

Die Anlage von Uferrandstreifen durch ei-
ne Entnahme aus der Nutzung kann ge-
fördert werden. Informationen hierzu er-
halten Sie in der Kreisstelle Ihrer LWK.

Gewässer in der Landschaft

Gewässer erfüllen vielfältige Funktionen in
der Kulturlandschaft. In früheren Jahrhun-
derten wurden besonders die dienenden
Funktionen wie die Ableitung von Nieder-
schlägen, die Energiegewinnung und Nah-
erholung beachtet. Gewässer wurden des-
halb häufig verlegt, begradigt, befestigt
und verkürzt.

Zusammen mit den Uferstreifen sind Ge-
wässer wichtige Lebensräume für viele
Tier- und Pflanzenarten sowie sensible
Ökosysteme. Der Schutz und die natur-
konforme Entwicklung von Gewässern
und Gewässerrandstreifen sind deshalb
durch nationale und internationale Geset-
ze verbindlich geregelt. Die dadurch not-
wendigen Schutzmaßnahmen wollen wir
gemeinsam mit der Landwirtschaft umset-
zen.

Weitere Informationen?

Kreis Soest Landwirtschaftskammer
Wasserwirtschaft NRW / BfA
Hoher Weg 1 –3 Dünnefeldweg 13
59494 Soest 59872 Meschede
Tel. 02921/30-2212 Tel. 0291/9915-61
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Gesetzliche Vorgaben zur Bewirt-
schaftung von Gewässern und de-
ren Uferstreifen

Die Umwandlung von Grünland in
Acker ist nicht erlaubt.

Standortgerechte Bäume und Sträu-
cher dürfen nur im Rahmen einer
ordnungsgemäßen forstlichen Nut-
zung entfernt werden.

Das Anpflanzen von Bäumen und
Sträuchern ist mit dem Unterhal-
tungsträger des Gewässers abzu-
stimmen.

Der Ausbau und die Befestigung der
Ufer ist nur mit behördlicher Ge-
nehmigung erlaubt.

Gegenstände, die den Wasserab-
fluss behindern oder fortge-
schwemmt werden können dürfen
hier und im gesamten Über-
schwemmungsgebiet nicht gelagert
werden.

Sondervorschriften beim Einsatz
von N- und P- Düngern

mindestens 3 m Abstand zwischen
Böschungsoberkante (BOK) und der
Streufläche

mindestens 1 m Abstand zur BOK
bei Geräten mit Grenzstreuein-
richtung oder wenn die Arbeitsbreite
der Streubreite entspricht

Auf stark geneigten Ackerflächen
(ø10% Neigung innerh. von 20 m zur BOK)
o dürfen Dünger im Abstand von 3 m zur

BOK nicht ausgebracht werden,
o müssen Dünger innerhalb von 3-10 m Ab-

stand zur BOK direkt in den Boden einge-
bracht werden,

o müssen Dünger auf unbestelltem Acker im
Abstand von 10-20 m zur BOK sofort ein-
gearbeitet werden. Auf bestelltem Acker ist
das nicht notwendig nach Mulch- oder Di-
rektsaat, entwickelter Untersaat oder hin-
reichender Bestandsentwicklung (Kultu-
ren unter 45 cm Reihenabstand)

Auf stark geneigten Ackerflächen
darf Festmist (außer Geflügelkot)
o im Abstand von 3 m zur BOK nicht ausge-

bracht werden,
o auf unbestelltem Acker innerhalb von 3 -

20 m Abstand zur BOK nur bei sofortiger
Einarbeitung ausgebracht werden,

o auf bestelltem Acker nur nach Mulch- oder
Direktsaat, entwickelter Untersaat oder
hinreichender Bestandsentwicklung (Kultu-
ren unter 45 cm Reihenabstand) ausge-
bracht werden.

Sondervorschriften bei der Klär-
schlammdüngung

 Bei der Klärschlammdüngung ist
ein Mindestabstand von 10 m zur
BOK einzuhalten.

Sondervorschriften beim Einsatz
von Pflanzenschutzmitteln (PSM)

Die bei der Pflanzenschutzanwendung
einzuhaltenden Grenzabstände sind
eindeutig festgelegt.

Jede Unterschreitung des Mindest-
abstandes zum Gewässer kann straf-
rechtliche Konsequenzen haben.

 sämtliche präparatspezifischen Zu-
lassungsbeschränkungen (siehe
Gebrauchsanleitung) sind deshalb
strikt einzuhalten!

 Der Mindestabstand beim Einsatz
von PSM beträgt in NRW zur Zeit
1,0 m zur Böschungsoberkante!

 Dieser Mindestabstand ist nur zu-
lässig, wenn mittelspezifisch kein
höherer Abstand verlangt wird!


